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1 Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz – Neuregelungen auch bei der 

Steuerklassenwahl und dem Kindergeld 

Am 2.6.2017 passierte das sogenannte Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG) den Bundesrat. 

Es enthält eine Vielzahl an steuerlichen Anpassungen und Änderungen quer durch die Steuergesetze. 

Vorrangiges Ziel des Gesetzes ist es, die Möglichkeiten einer Steuerumgehung mittels sog. 

„Briefkastenfirmen“ zu erschweren. Durch erhöhte Transparenz, verbunden mit erweiterten 

Mitwirkungspflichten, sowohl durch die Steuerpflichtigen als auch durch Dritte (Banken), sowie neuer 

Ermittlungsbefugnisse der Finanzbehörden sollen Domizilgesellschaften künftig wirksamer erkannt werden 

können. Damit steigt das Entdeckungsrisiko und erhöht dadurch auch die präventive Wirkung. 

Zu den wichtigsten vorgesehenen Maßnahmen zählen: 

 Das sog. steuerliche Bankgeheimnis wird aufgehoben.  

 Sammelauskunftsersuchen durch die Finanzbehörden werden klarer definiert. Ermittlungen „ins 

Blaue hinein“ bleiben aber weiterhin unzulässig. 

 Das Kontenabrufverfahren für Besteuerungszwecke wird auf die Erhebung von 

Rückforderungsansprüchen für bundesgesetzlich geregelte Steuererstattungen und 

Steuervergütungen (z. B. Kindergeld) ausgeweitet. Künftig können auch Fälle ermittelt werden, in 

denen ein inländischer Steuerpflichtiger Verfügungsberechtigter oder wirtschaftlich Berechtigter 

eines Kontos oder Depots einer natürlichen Person, Personengesellschaft, Körperschaft, 

Personenvereinigung oder Vermögensmasse mit Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, Sitz, 

Hauptniederlassung oder Geschäftsleitung außerhalb des Geltungsbereichs der Abgabenordnung 

ist.  

 Das Bundeszentralamt für Steuern kann auf sämtliche in der Kontenabruf-Datei enthaltene Daten 

zugreifen.  

 Die Aufbewahrungsfrist für Kontenabrufdaten bei Kreditinstituten nach einer Kontenauflösung wird 

auf 10 Jahre verlängert. 

 Die Anzeigepflicht für den Erwerb von qualifizierten Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften 

wird vereinheitlicht und gilt insbesondere für unmittelbare und mittelbare Beteiligungen 

gleichermaßen – bereits ab einer 10 %igen Beteiligung.  

 Künftig müssen auch Geschäftsbeziehungen zu Personengesellschaften, Körperschaften, 

Personenvereinigungen oder Vermögensmassen in Drittstaaten (Drittstaat-Gesellschaft), auf die 

unmittelbar oder mittelbar beherrschender Einfluss besteht, angezeigt werden. Pflichtverletzungen 

können mit Bußgeldern bis zu 25.000 € belegt werden. 

 Steuerpflichtige, die allein oder zusammen mit nahestehenden Personen unmittelbar oder 

mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf gesellschaftsrechtliche, 

finanzielle oder geschäftliche Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft ausüben können, 

müssen Unterlagen 6 Jahre lang aufbewahren und Außenprüfungen ohne Begründung zulassen. 

 In Zukunft werden Banken umfangreicher in Anspruch genommen. Im Rahmen der 

Legitimationsprüfung müssen Kreditinstitute auch das steuerliche Identifikationsmerkmal des 

Kontoinhabers und das jedes anderen Verfügungsberechtigten bzw. jedes anderen wirtschaftlich 

Berechtigten erheben und aufzeichnen und die Identifikationsnummer kontinuierlich überwachen 

und aktualisieren. Ausgenommen sind Konsumentenkredite bis max. 12.000 €. 

 Im Falle einer Steuerhinterziehung verlängert sich die Zahlungsverjährungsfrist von 5 auf 10 Jahre.  
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 Die fortgesetzte Steuerhinterziehung durch verdeckte Geschäftsbeziehungen zu einer beherrschten 

Drittstaat-Gesellschaft wurde in den Katalog der besonders schweren Fälle einer 

Steuerhinterziehung aufgenommen; eine strafbefreiende Selbstanzeige hierzu wird 

ausgeschlossen.  

Mit dem Gesetz sind neben den Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuerumgehung noch weitere 

Änderungen beschlossen worden, die nichts mit Steuerumgehung zu tun haben. So wurde überraschend 

noch eine Änderung zum Kindergeld eingefügt, mit der ein Kindergeldantrag nur noch für 6 Monate 

rückwirkend gestellt werden kann. Neu aufgenommen wurde auch eine Datenübermittlung durch das 

Bundeszentralamt für Steuern an die Familienkasse. Des Weiteren erfolgt künftig die Einstufung beider 

Ehegatten nach der Heirat automatisch in Steuerklasse IV. Dies gilt auch, wenn nur einer der beiden ein 

Gehalt bezieht. 

Ein Steuerbescheid kann in Zukunft zugunsten des Steuerpflichtigen aufgehoben oder geändert werden, 

wenn die übermittelten Daten zu seinen Ungunsten unrichtig sind. Das gilt jedoch nur, wenn diese Daten 

rechtserheblich sind. 

Inkrafttreten: Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Die Änderungen zum Kindergeld 

und der steuerlichen Eingruppierung von Ehegatten hingegen treten erst am 1.1.2018 in Kraft. 

2 Neuregelungen bei den GWG und Sanierungserträgen durch das Gesetz 

gegen schädliche Steuerpraktiken 

Mit dem vom Bundesrat am 2.6.2017 verabschiedeten Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im 

Zusammenhang mit Rechteüberlassungen werden die steuerliche Abzugsmöglichkeit für 

Lizenzaufwendungen und andere Aufwendungen für Rechteüberlassungen, die beim Empfänger nicht oder 

nur niedrig besteuert werden, eingeschränkt.  

Darüber hinaus sind in dem Gesetzespaket verschiedene Maßnahmen enthalten, die für die meisten 

Steuerpflichtigen interessant sein dürften. Dazu gehören 

 die Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) zur Sofortabschreibung von 

410 € auf 800 €,  

 die Anhebung der unteren Wertgrenze zur Bildung eines Sammelpostens bei GWG von 150 € auf 

250 € sowie 

 die Einführung einer Steuerbefreiung von Sanierungserträgen unter Verhinderung von 

Doppelbegünstigungen. 

Seit der Entscheidung des Großen Senats des Bundesfinanzhofs vom 28.11.2016 zur Steuerbefreiung von 

Sanierungsgewinnen sind Steuerpflichtige verunsichert, ob die bisherige Verwaltungsregelung weiter 

anzuwenden ist. Die Steuerfreiheit für Erträge aus unternehmensbezogenen Sanierungen ist nunmehr im 

Gesetz aufgenommen worden. Neben dem Ertrag aus der Sanierung eines sanierungsbedürftigen und 

sanierungsfähigen Unternehmens ist auch die Schuldenbefreiung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens 

begünstigt. Hier kommt es zu einer rückwirkenden Anwendung der Regelungen nach dem 8.2.2017. Zu 

deren Gültigkeit bedarf es jedoch noch der Zustimmung durch die Europäische Kommission. 

Dieses Gesetz tritt grundsätzlich am Tag nach der Verkündung in Kraft. Die Anpassung der GWG-Grenzen 

gilt jeweils für Anschaffung bzw. Herstellung nach dem 31.12.2017. 
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3 Geldwäschebekämpfung wird intensiviert 

Durch das Gesetz zur Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-

Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 

müssen die geldwäscherechtlich Verpflichteten strengere Vorgaben, etwa bei grenzüberschreitenden 

Korrespondenzbeziehungen, beachten.  

Kern des Gesetzes – dem der Bundesrat am 2.6.2017 zustimmte – ist die Einrichtung einer Zentralstelle 

für Finanztransaktionsuntersuchungen. Die Zentralstelle nimmt geldwäscherechtliche Meldungen 

entgegen, analysiert diese und leitet sie bei einem Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 

an die zuständigen Stellen. Alle wirtschaftlich Berechtigten werden in einem elektronischen 

Transparenzregister erfasst. Der Kreis der geldwäscherechtlich Verpflichteten wird erweitert.  

Dieses Gesetz trat am 26. Juni 2017 in Kraft. Es sieht vor, dass nicht nur Spielbanken, Veranstalter und 

Vermittler von Glücksspiel im Internet, sondern alle Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen nunmehr 

als Verpflichtete gelten. Um die mit hohen Barzahlungen verbundenen Risiken bezüglich Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zu mindern, werden Güterhändler vom Geldwäschegesetz erfasst, wenn sie 

Barzahlungen in Höhe von 10.000 € oder mehr tätigen oder entgegennehmen. Als Güterhändler gelten 

alle Personen, die gewerblich mit Gütern handeln. Der Entwurf wurde per Änderungsantrag in diesem 

Bereich dahingehend abgeändert, dass Händler in „atypischen Fällen“ keinen Geldwäschebeauftragten 

bestellen müssen.  

Lotterien, die nicht im Internet veranstaltet werden, wurden aus dem Anwendungsbereich des 

Geldwäschegesetzes herausgenommen, selbst wenn eine Teilnahme über das Internet möglich ist. 

Ebenfalls aus dem Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes herausgenommen wurden 

Geldspielgeräte.  

4 Bundesfinanzministerium äußert sich zur vorteilhafteren Ermittlung der 

außergewöhnlichen Belastung 

Der Bundesfinanzhof entschied mit Urteil vom 19.1.2017, dass die Regelung zur außergewöhnlichen 

Belastung so zu verstehen ist, dass die dort zu berücksichtigende zumutbare Belastung stufenweise zu 

berechnen ist. Abhängig von der Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte, der im Einkommensteuergesetz 

in 3 Stufen gestaffelt ist, wird die zumutbare Belastung anhand eines Prozentsatzes ermittelt.  

Bislang wird die zumutbare Belastung bei Überschreiten einer dieser Stufen immer unter Zugrundelegung 

des Prozentsatzes der höheren Stufe berechnet. Künftig wird bei der Berechnung der zumutbaren 

Belastung nur noch der Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte mit dem höheren Prozentsatz belastet, der 

die jeweilige Stufe übersteigt. Durch die stufenweise Berechnung ist insgesamt eine niedrigere zumutbare 

Belastung von den geltend gemachten außergewöhnlichen Belastungen abzuziehen. Im Ergebnis kann 

diese Berechnung zu einem höheren steuerlichen Abzug der außergewöhnlichen Belastungen – und damit 

zu einer niedrigeren Einkommensteuer – führen. 

Nach einer Pressemitteilung des Bundesfinanzministeriums vom 1.6.2017 soll die geänderte 

Berechnungsweise möglichst umgehend schon im Rahmen der automatisierten Erstellung der 

Einkommensteuerbescheide Berücksichtigung finden. 

Bitte beachten! Sollte die geänderte Berechnungsweise noch nicht berücksichtigt worden sein, empfiehlt 

sich ggf. das Einlegen eines Einspruchs bzw. Änderungsantrags! Gute Nachricht: zumindest beim FA Herne 

wird diese bereits automatisch berücksichtigt; gleiches soll für ganz NRW gelten. 
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5 Vergabe von Wohnungsimmobilienkrediten wird erleichtert 

Anfang 2016 hatte die Bundesregierung mit der Umsetzung der sog. Wohnimmobilienkreditrichtlinie eine 

strengere Prüfung der Kreditwürdigkeit bei der Immobilienkreditvergabe eingeführt. Die bestehenden 

Regelungen zur Vergabe von Darlehen für Wohnimmobilien wurden nun präzisiert. 

 Vergabe von Darlehen für Wohnimmobilien: Künftig kann eine Wertsteigerung durch 

Baumaßnahmen oder Renovierung einer Wohnimmobilie bei der Kreditwürdigkeitsprüfung 

berücksichtigt werden. Ferner sind die gesetzlichen Vorgaben für Verbraucher-Darlehensverträge 

grundsätzlich nicht auf sog. „Immobilienverzehrkredite“ anwendbar. Das sind Kredite, bei denen 

man das Eigenheim etwa an die Bank verkauft, die dafür eine lebenslange Rente zahlt und 

außerdem ein lebenslanges Wohnrecht gewährt. 

 Verbot sog. Kopplungsgeschäfte: Bei Immobilienkrediten gilt zudem ein weitgehendes Verbot sog. 

Kopplungsgeschäfte. Bei Geschäften dieser Art gibt es das Darlehen nur im Paket mit anderen 

Finanzprodukten oder -diensten; etwa mit Sparkonten, Pfandbriefen oder Versicherungen. 

Ausgenommen davon sind im Verbraucherinteresse liegende Produkte wie Bausparverträge oder 

Riester-Sparverträge. 

 Kein ewiges Widerrufsrecht: Um ein „ewiges Widerrufsrecht“ auszuschließen, erlischt es 

spätestens nach einem Jahr und 14 Tagen. Für sogenannte „Altverträge“, die zwischen dem 

1.8.2002 und dem 10.6.2010 abgeschlossen wurden, gilt es nicht mehr wie bisher unbegrenzt. 

Drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes zum 21.3.2016 endete hier das Widerrufsrecht. Die 

Widerrufsbelehrung war in diesen Fällen häufig wegen eines Formfehlers und nicht wegen 

falschen Inhalts fehlerhaft. 

 Stärkere Verbraucherrechte bei Null-Prozent-Krediten: Verkäufer müssen auch hier die 

Kreditwürdigkeit ihrer Kunden genauer prüfen. Auch bei Null-Prozent-Finanzierungen gilt ein 

Widerrufsrecht. Das war bisher nicht der Fall. 

 Sachkundenachweis für Immobilien-Darlehensvermittler: Immobilien-Darlehensvermittler müssen 

einen Sachkundenachweis führen. Und sie müssen sich registrieren lassen sowie eine 

Berufshaftpflichtversicherung abschließen. Die Bundesregierung führt auch für Immobilienkredite 

den unabhängigen Honorarberater ein. Er muss seiner Beratung einen ausreichenden 

Marktüberblick zugrunde legen. Seine Vergütung erhält er nur von dem Kunden, der ihn beauftragt 

hat. 

 Mehr Schutz bei hohen Dispozinsen: Bei dauerhafter oder erheblicher Überziehung von Konten 

müssen Institute eine Beratung über kostengünstigere Alternativen anbieten, wenn der Kunde den 

eingeräumten Überziehungsrahmen über 6 Monate hinweg ununterbrochen zu durchschnittlich 75 

% ausschöpft oder er sein Konto bei geduldeter Überziehung über 3 Monate hinweg 

durchschnittlich um mehr als 50 % des monatlichen Geldeingangs überzieht. 

Die Beratung hat in einem persönlichen Gespräch zu erfolgen – möglich auch per Telefon. Ort und 

Zeitpunkt des Gesprächs sind zu dokumentieren. Das Angebot ist zu wiederholen, sobald die genannten 

Voraussetzungen erneut vorliegen. Darüber hinaus müssen die Institute klar und eindeutig über die Höhe 

der Zinsen für den Dispokredit informieren. Er muss auch auf ihrer Webseite gut sichtbar sein. 
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6 Mietvertrag – individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Eine in einem Mietvertrag über Gewerberäume enthaltene sog. doppelte Schriftformklausel kann im Falle 

ihrer formularmäßigen Vereinbarung wegen des Vorrangs der Individualvereinbarung eine mündliche oder 

auch konkludente Änderung der Vertragsabreden nicht ausschließen. 

Den Vorrang gegenüber Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben individuelle Vertragsabreden ohne 

Rücksicht auf die Form, in der sie getroffen worden sind, und somit auch wenn sie auf mündlichen 

Erklärungen beruhen. Das gilt nach einem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 25.1.2017 selbst dann, 

wenn durch eine AGB-Schriftformklausel bestimmt wird, dass mündliche Abreden unwirksam sind. 

Vertragliche Vereinbarungen, die die Parteien für den Einzelfall getroffen haben, sollen nicht durch davon 

abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen durchkreuzt, ausgehöhlt oder ganz oder teilweise 

zunichtegemacht werden können.  

Die Vorschrift im Bürgerlichen Gesetzbuch beruht auf der Überlegung, dass Allgemeine 

Geschäftsbedingungen als generelle Richtlinien für eine Vielzahl von Verträgen abstrakt vorformuliert und 

daher von vornherein auf Ergänzung durch die individuelle Einigung der Parteien ausgelegt sind. Sie können 

und sollen nur insoweit Geltung beanspruchen, als die von den Parteien getroffene Individualabrede dafür 

Raum lässt. Vereinbaren die Parteien wenn auch nur mündlich etwas anderes, so kommt dem der Vorrang 

zu. 

Es kommt demnach auch nicht darauf an, ob die Parteien bei ihrer mündlichen Absprache an die 

entgegenstehende Klausel gedacht haben und sich bewusst über sie hinwegsetzen wollten. 

7 Grobe Beleidigung rechtfertigt fristlose Kündigung 

Grundsätzlich kann ein Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung 

aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung 

des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Grobe 

Beleidigungen können eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Die strafrechtliche Beurteilung ist 

kündigungsrechtlich nicht ausschlaggebend. 

In einem vom Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (LAG) am 24.1.2017 entschiedenen Fall wurde 

einem Arbeitnehmer fristlos gekündigt, weil er behauptet hatte, dass sich der Vater des Geschäftsführers 

ihm gegenüber „wie ein A...“ verhalten hätte und dass der Geschäftsführer auf dem besten Wege sei, 

seinem Vater den Rang abzulaufen. 

Die Richter des LAG gaben dem Arbeitgeber recht und beurteilten die Kündigung als zulässig. In ihrer 

Begründung führten sie aus, dass selbst unter Berücksichtigung der mehr als 23-jährigen 

Betriebszugehörigkeit und der aktuellen Rentennähe die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses auch nur bis 

zum Ablauf der Kündigungsfrist dem Arbeitgeber nicht zumutbar war. 

8 Anmeldepflicht von Barmittel bei Einreise bzw. Ausreise aus der EU 

Jede natürliche Person, die in die EU einreist oder aus ihr ausreist, unterliegt der Anmeldepflicht, wenn sie 

Barmittel in Höhe von 10.000 € oder mehr bei sich führt. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte zu entscheiden, ob die Anmeldepflicht auch besteht, wenn ein 

Reisender auf dem Weg von einem Nicht-EU-Staat in einen anderen Nicht-EU-Staat in der internationalen 

Transitzone eines Flughafens, der in der EU liegt, lediglich auf der Durchreise ist. 



 

MANDANTENINFO MAI/JUN 2017  SEITE 7 VON 12 

Er kam in seiner Entscheidung vom 4.5.2017 zu dem Entschluss, dass auch solche Personen während der 

Dauer ihres Transits dieser Anmeldepflicht unterliegen. 

9 Abschreibung des Nichteigentümer-Ehegatten bei betrieblicher Nutzung 

des Ehegattengrundstücks 

Entscheidend für die Berechtigung zum Abzug von Anschaffungskosten durch Abschreibung (AfA) als 

Betriebsausgaben ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 21.2.2017 nicht das Eigentum 

am Wirtschaftsgut, für das die AfA als Aufwand berücksichtigt werden soll, sondern dass der 

Steuerpflichtige die Aufwendungen im eigenen betrieblichen Interesse selbst trägt.  

Der Abzug der vom Steuerpflichtigen zur Einkunftserzielung getätigten Aufwendungen kann auch dann 

vorgenommen werden, wenn und soweit diese Aufwendungen auf in fremdem Eigentum stehende 

Wirtschaftsgüter erbracht werden. In diesen Fällen wird der Aufwand bilanztechnisch „wie ein materielles 

Wirtschaftsgut“ behandelt.  

Das bedeutet, dass die Herstellungskosten für ein fremdes Gebäude als Posten für die Verteilung eigenen 

Aufwands zu aktivieren und nach den für Gebäude im Privatvermögen geltenden AfA-Regeln 

abzuschreiben sind. 

Aus dem Grundsatz der persönlichen Leistungsfähigkeit ergibt sich jedoch auch, dass der Steuerpflichtige 

die Aufwendungen persönlich tragen muss. Ist dies nicht der Fall, ist bei der Ermittlung des Gewinns keine 

AfA für das von ihm betrieblich genutzte Gebäudeteil als Betriebsausgabe zu berücksichtigen. 

Anmerkung: Wird ein Darlehen zur Finanzierung der Anschaffung des Gebäudes allein vom Ehegatten des 

Steuerpflichtigen aufgenommen und die Zahlungen zur Tilgung dieses Darlehens von einem gemeinsamen 

Oder-Konto der Eheleute geleistet, so werden sie jeweils für Rechnung desjenigen geleistet, der den 

Betrag schuldet, sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden. Gleichgültig ist, aus wessen 

Mitteln das Guthaben auf dem Konto stammt. Hier kommt es also grundsätzlich auf die Vertragsgestaltung 

an. 

10 Übernahme der Einkommensteuer für Geschenke an Geschäftsfreunde 

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und im Geschäftsleben auch die Kunden. Aufwendungen für 

Geschenke an Geschäftsfreunde sind grundsätzlich nicht als Betriebsausgabe abziehbar. Das gilt aber dann 

nicht, wenn die Kosten pro Empfänger und Wirtschaftsjahr 35 € nicht übersteigen. Das Abzugsverbot soll 

verhindern, dass unangemessener Repräsentationsaufwand vom Steuerpflichtigen auf die Allgemeinheit 

abgewälzt wird. 

Solche Geschenke, die die Geschäftsbeziehung fördern oder Neukunden anziehen sollen, können beim 

Empfänger zu einkommensteuerpflichtigen Einnahmen führen. Müsste der Empfänger den Wert der 

Einladung versteuern, würde der Zweck des Geschenks vereitelt. Deshalb ist es dem Schenkenden 

gestattet, die auf das Geschenk entfallende Einkommensteuer des Beschenkten zu übernehmen. Dafür 

wird die Steuer bei ihm mit einem Pauschsteuersatz von 30 % erhoben. Durch die Übernahme der 

Versteuerung kommt es zu einem sog. „Steuergeschenk“. 

Diese Steuer hat der BFH nun als weiteres Geschenk beurteilt mit der Folge, dass diese das steuerliche 

Schicksal der Zuwendung teilt. Ein Betriebsausgabenabzug kommt danach nicht in Betracht, wenn der 

Wert des Geschenks und die dafür anfallende Pauschalsteuer insgesamt 35 € übersteigen. Damit ist das 

Abzugsverbot auch dann anzuwenden, wenn diese Betragsgrenze erst aufgrund der Höhe der 

Pauschalsteuer überschritten wird. 
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Anmerkung: Nach dieser Entscheidung des BFH kommt ein Betriebsausgabenabzug nicht in Betracht, 

wenn der Wert des Geschenks und die dafür anfallende Pauschalsteuer insgesamt 35 € übersteigen. Das 

Abzugsverbot kommt demnach auch dann zum Tragen, wenn diese Betragsgrenze erst aufgrund der Höhe 

der Pauschalsteuer überschritten wird. Will der Schenker für den Kunden auch die Pauschalsteuer von 30 

% übernehmen, darf der Wert des Geschenkes nicht mehr als 26,92 € betragen. 

11 Betrugsschaden als Werbungskosten? 

Auf ein zur Fremdvermietung bestimmtes Gebäude entfallende Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

können steuerlich bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung als Werbungskosten angesetzt 

werden. Sie können dort aber i. d. R. nicht sofort, sondern in Form der Absetzungen für Abnutzung – also 

zeitanteilig auf die Nutzungsdauer verteilt – geltend gemacht werden.  

Wird die Gegenleistung nicht erbracht, kommt es also weder zur Anschaffung noch zur Herstellung eines 

Gebäudes, sieht das nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 9.5.2017 anders aus. In diesem Fall sind 

die vergeblich aufgewandten Beträge sofort in voller Höhe als vorab entstandene Werbungskosten 

abziehbar. Das gilt nicht nur, wenn für die Hingabe des Geldes (wie üblich) eine vertragliche Verpflichtung 

bestand, sondern auch, wenn es hieran fehlt. 

Im dem vom BFH entschiedenen Fall beabsichtigte ein Steuerpflichtiger den Erwerb eines 

Villengrundstücks zur teilweisen Vermietung. Er vertraute dem Makler den Kaufpreis in bar an. Tatsächlich 

verwendete der Makler das Geld jedoch für sich. Finanzamt und Finanzgericht erkannten die geltend 

gemachten Werbungskosten steuerlich nicht an. Die von ihm an den Makler ohne rechtliche Grundlage 

geleisteten Zahlungen führten nicht zu Werbungskosten. 

Das sah der BFH anders und gab dem Steuerpflichtigen im Grundsatz recht. Nach seiner Auffassung ist die 

einzige Voraussetzung für die Anerkennung vorab entstandener (vergeblicher) Aufwendungen die Erwerbs- 

und Vermietungsabsicht. 

12 Aufwendungen für die Erneuerung einer Einbauküche in einer 

vermieteten Wohnung 

In seiner Entscheidung vom 3.8.2016 hat der Bundesfinanzhof festgelegt, dass die Aufwendungen für die 

vollständige Erneuerung einer Einbauküche (Spüle, Herd, Einbaumöbel und Elektrogeräte) in einem 

vermieteten Immobilienobjekt grundsätzlich nicht sofort als Werbungskosten bei den Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung abziehbar sind. Vielmehr ist sie ein eigenständiges und einheitliches 

Wirtschaftsgut und über die Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben. 

Das Bundesfinanzministerium teilt nunmehr mit Schreiben vom 16.5.2017 dazu mit, dass es die 

Grundsätze des Urteils in allen offenen Fällen anwenden will. Bei Erstveranlagungen bis einschließlich des 

Veranlagungszeitraums 2016 will es jedoch nicht beanstanden, wenn auf Antrag des Steuerpflichtigen die 

bisherige Rechtsprechung für die Erneuerung einer Einbauküche zugrunde gelegt wird, wonach die Spüle 

und der (nach der regionalen Verkehrsauffassung erforderliche) Herd als wesentliche Bestandteile des 

Gebäudes behandelt wurde und deren Erneuerung/Austausch zu sofort abzugsfähigem Erhaltungsaufwand 

führte. 



 

MANDANTENINFO MAI/JUN 2017  SEITE 9 VON 12 

13 Steuerneutrale Betriebsübertragung an den Nachfolger nicht immer 

gegeben 

Bei der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs sind beim bisherigen Betriebsinhaber bei der Ermittlung 

des Gewinns die Wirtschaftsgüter mit dem Buchwert – also ohne die Aufdeckung stiller Reserven – 

anzusetzen. Der Rechtsnachfolger ist an diese Werte gebunden. 

Der Bundesfinanzhof bestätigt mit Urteil vom 25.1.2017 seine bisherige, für die Übertragung von 

„Gewerbebetrieben“ geltende Rechtsprechung, wonach es für eine steuerneutrale Übertragung 

erforderlich ist, dass dem Erwerber die betriebliche Betätigung ermöglicht wird und sich der Übertragende 

gleichzeitig einer weiteren Tätigkeit im Rahmen des übertragenen Gewerbebetriebes enthält. Dabei spielt 

es keinen Rolle, ob ein aktiv betriebener oder ein verpachteter Betrieb übertragen wird. 

Demnach kann der Gewerbetreibende seinen Betrieb nicht steuerneutral an seinen Nachfolger übergeben, 

wenn er sich den Nießbrauch vorbehält und seine bisherige gewerbliche Tätigkeit fortführt.  

Bitte beachten! Hiervon ist die Rechtsprechung zu unterscheiden, die eine steuerneutrale Übertragung 

eines „land- und forstwirtschaftlichen Betriebs“ unter Nießbrauchsvorbehalt erlaubt. 

14 Aufdeckung stiller Reserven bei Ausscheiden aus einer 

Personengesellschaft 

Nach zwei Entscheidungen des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 16.3.2017 und 30.3.2017 können 

Gesellschafter künftig weitergehend als bisher gewinnneutral und damit ohne Aufdeckung stiller Reserven 

aus ihren Personengesellschaften ausscheiden. Nach den Urteilen liegt eine sog. gewinnneutrale 

Realteilung in allen Fällen der Sachwertabfindung eines ausscheidenden Gesellschafters vor, wenn er die 

erhaltenen Wirtschaftsgüter weiter als Betriebsvermögen verwendet.  

Eine Buchwertfortführung wird danach auch dann ermöglicht, wenn der ausscheidende Gesellschafter 

lediglich Einzelwirtschaftsgüter ohne sog. Teilbetriebseigenschaft erhält. Damit wendet sich der BFH 

ausdrücklich gegen die Auffassung der Finanzverwaltung in ihrem Schreiben vom 20.12.2016, die eine 

Gewinnneutralität nur dann gewähren will, wenn der ausscheidende Gesellschafter einen Teilbetrieb oder 

einen Mitunternehmeranteil erhält. 

Der Auflösung der Gesellschaft mit anschließender Verteilung der Wirtschaftsgüter des 

Gesellschaftsvermögens unter den Gesellschaftern wird damit das Ausscheiden eines Gesellschafters aus 

einer fortbestehenden Gesellschaft gleichgestellt. 

Anmerkung: Das Thema ist sehr komplex. Auch wenn der BFH hier den Steuerpflichtigen beim 

Ausscheiden aus einer Gesellschaft entgegengekommen ist, sollte bei entsprechenden Absichten 

unbedingt vorher unser steuerlichen Rat eingeholt werden, damit eine steueroptimale Gestaltung erfolgen 

kann. 

15 Keine freiberufliche Tätigkeit bei Zukauf von Tätigkeiten 

Eine Personengesellschaft entfaltet nur dann eine - nicht der Gewerbesteuer unterliegende – 

„freiberufliche Tätigkeit“, wenn sämtliche Gesellschafter als Mitunternehmer die Merkmale eines freien 

Berufs (Katalogberuf oder „ähnlicher Beruf“) erfüllen. Die Voraussetzungen der Freiberuflichkeit können 

nicht von der Personengesellschaft selbst, sondern nur von den Mitunternehmern erfüllt werden. 

Für die Annahme einer freiberuflichen Tätigkeit muss also die individuelle, über die Leitungsfunktion 

hinausgehende Qualifikation des Betriebsinhabers den gesamten Bereich der betrieblichen Tätigkeit 
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umfassen. D. h. der Betriebsinhaber muss über alle erforderlichen Kenntnisse im Umfang der gesamten 

ausgeübten betrieblichen Tätigkeit verfügen. 

Zu den freiberuflichen Tätigkeiten gehören u. a. auch die selbstständige Berufstätigkeit der Dolmetscher 

und Übersetzer. Dazu stellt der Bundesfinanzhof in seiner Entscheidung vom 21.2.2017 fest, dass eine 

freiberufliche Übersetzertätigkeit einer Personengesellschaft nur dann angenommen werden kann, wenn 

deren Gesellschafter aufgrund eigener Sprachkenntnisse in der Lage sind, die beauftragte 

Übersetzungsleistung entweder selbst zu erbringen oder aber im Rahmen einer zulässigen Mitarbeit 

fachlich vorgebildeter Personen leitend und eigenverantwortlich tätig zu werden.  

Beherrschen die Gesellschafter hingegen die beauftragten Sprachen nicht selbst, können sie nicht 

freiberuflich tätig sein. Ein Defizit im Bereich eigener Sprachkompetenz kann grundsätzlich weder durch 

den Einsatz eines Translation Memory Systems noch durch die Unterstützung und sorgfältige Auswahl 

eingesetzter Fremdübersetzer ausgeglichen werden, da die Richtigkeit der Übersetzungen nicht überprüft 

werden kann. 

16 „Gut durch den Zoll“ – Bundesfinanzministerium gibt sachdienliche 

Hinweise 

Pünktlich zu Beginn der Hauptreisezeit veröffentlicht das Bundesfinanzministerium seine rundum 

überarbeitete Smartphone-App „Zoll und Reise“ mit vielen neuen Funktionen und einem frischen Design. 

Sie steht ab sofort im Play Store (Android) und App Store (iOS) kostenlos zum Download bereit.  

Die App hilft, schnell und einfach herauszufinden, welche Waren bei der Einreise nach Deutschland erlaubt 

sind und von welchen man lieber die Finger lassen sollte. 

Wieviel Zigaretten darf ich mitbringen? Wie berechnet sich der Abgabenbetrag? Was passiert, wenn ich 

etwas Verbotenes dabei habe? Was ist beim Artenschutz oder bei gefälschten Produkten zu beachten? 

Diese und viele weitere Fragen beantwortet die überarbeitete App noch besser als bisher.  

Die neue Version bietet einen erweiterten Einfuhrabgabenrechner, mit dem Reisende künftig noch 

einfacher sehen, was sie bei der Rückkehr nach Deutschland abgabenfrei mitbringen dürfen. Wer mehr im 

Gepäck hat, kann zudem ausrechnen lassen, was voraussichtlich an Einfuhrabgaben zu bezahlen ist. 

Gleichzeitig klärt ein erweiterter Warenkatalog auf, welche Waren bei der Einreise erlaubt sind und was 

grundsätzlich zu beachten ist.  

Einen umfassenden Überblick zum Thema „Reisen“ bietet auch die Homepage des Zolls unter 

http://www.zoll.de. 

17 Reform der Betriebsrente 

Mit dem nun auch vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung 

und zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsrentenstärkungsgesetz) erfolgt eine Reform der Betriebsrente, 

die sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen sowie Beschäftigte mit geringem Einkommen 

richtet. Hier die wichtigsten Regelungen: 

Sozialpartnermodell: Im Betriebsrentengesetz wird den Sozialpartnern ermöglicht, künftig auf der 

Grundlage von Tarifverträgen sog. reine Beitragszusagen einzuführen und damit die Arbeitgeber von 

bisherigen Haftungsrisiken für Betriebsrenten zu entlasten. Entsprechend werden auch keine Mindest- 

bzw. Garantieleistungen der durchführenden Versorgungseinrichtungen mehr vorgesehen. Auch nicht 

tarifgebundene Arbeitgeber und Beschäftigte können vereinbaren, dass die einschlägigen Tarifverträge für 

sie gelten sollen. Überwacht wird die Betriebsrente von der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht.  



 

MANDANTENINFO MAI/JUN 2017  SEITE 11 VON 12 

Steuerliche Förderung: Ein neues spezifisches Steuer-Fördermodell für zusätzliche Beiträge des 

Arbeitgebers in eine betriebliche Altersversorgung des Arbeitnehmers wird für Geringverdiener eingeführt. 

Dafür erhalten Arbeitgeber einen direkten Steuerzuschuss von 30 %, wenn sie Beschäftigten mit weniger 

als 2.200 € brutto/Monat eine Betriebsrente anbieten. Dazu müssen sie Beiträge zwischen 240 € bis 480 

€ jährlich zahlen.  

Zudem erhöht sich der Rahmen für steuerfreie Zahlungen in betriebliche Versorgungseinrichtungen auf bis 

zu 8 % der Rentenbeitragsbemessungsgrenze (RV-BBG).  

Die 20 % Pauschalbesteuerungsmöglichkeit wird beibehalten. Die tatsächlich pauschalbesteuerten Beträge 

im Kalenderjahr werden auf den neuen steuerfreien Dotierungsrahmen von 8 % der RV-BBG angerechnet. 

Mehr Riester-Grundzulage: Die Grundzulage bei der Riester-Rente wird von derzeit 154 € auf 175 € jährlich 

erhöht. 

Zusatzrenten bei Grundsicherung teilweise anrechnungsfrei: Für Personen, die neben einer kleinen Rente 

auch Grundsicherung beziehen, bleiben freiwillige Zusatzrenten künftig bis 202 € anrechnungsfrei. Das gilt 

für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie bei der ergänzenden Hilfe zum 

Lebensunterhalt in der Kriegsopferfürsorge. 

18 Essig und Salz keine Pflanzenschutzmittel 

Viele Hobbygärtner bekämpfen unliebsames Unkraut zwischen Pflastersteinen mit normalem 

Haushaltsessig oder einem Essig-Salz-Gemisch. Wenn man im Internet recherchiert oder bei der 

Landwirtschaftskammer nachfragt, heißt es aber, dies sei nach dem Pflanzenschutzgesetz verboten. Das 

Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) sieht dies anders. Danach sind weder Essig noch Salz 

Pflanzenschutzmittel und damit deren Einsatz zur Unkrautvernichtung nicht nach dem Pflanzenschutzgesetz 

verboten. 

Entgegen der bundesweit einheitlichen Auffassung der Verwaltungsbehörden handelt es sich nach der 

Entscheidung des OLG bei einem Essig-Kochsalz-Gemisch nicht um ein Pflanzenschutzmittel im Sinne des 

Pflanzenschutzgesetzes, sondern um ein Lebensmittel. Denn Essig und Salz seien nach objektiven 

Gesichtspunkten nicht zur Pflanzenvernichtung bestimmt. Darauf aber komme es nach dem Gesetz an. 

19 Fristlose Kündigung wegen illoyalen Verhaltens  

Betreibt die Geschäftsführerin eines Vereins auf intrigante Weise zielgerichtet die Abwahl des 

Vereinsvorsitzenden, kann dies die außerordentliche Kündigung ihres Arbeitsverhältnisses rechtfertigen. 

Durch ein solch illoyales Verhalten wird die für eine weitere Zusammenarbeit erforderliche Vertrauensbasis 

zerstört und der Betriebsfriede erheblich gestört. 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

20 In eigener Sache ... 

Am 03.08.2017 werden unsere Telefonleitungen umgestellt. An diesem Tag werden wir nicht oder nur 

eingeschränkt erreichbar sein. Dieses gilt auch für Email- und Fax-Nachrichten. Wir bitten um Verständnis, 

denn diese kurzfristige Unterbrechung soll uns und damit auch alle, die uns erreichen wollen, vor längeren 

Ausfällen schützen und danach eine stetige Erreichbarkeit garantieren. 
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Zudem darf ich mal wieder Urlaub von meiner Seite mit Familie verkünden: vom 09/08-30/08/2017 wollen 

wir in der Hoffnung auf gutes Wetter den Restsommer genießen. Also bitte Daumen drücken für Sonne, 

lauen Wind und ein paar Schäfchenwolken. 

In der Zeit ist mein Team natürlich wie immer allzeit bereit! Und ich komme ja wieder… 

Vielleicht sehen wir uns vorher noch auf Crange. Piel op und bis bald. 

 

 

Christine Hartwig StBin  


